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        D E R  L A N D R A T 
 

 
 

Anlage zum Antrag auf Erteilung mehrerer Fahrerlaubnisklassen 
 
 

Name 

 
Vorname 

 
geboren am 

 
geboren in 

 
Straße / Haus-Nr. 

 
PLZ / Wohnort 

 
 
 
Ich wurde durch meine Fahrschule darüber informiert, dass je beantragter Fahrerlaubnisklasse 
ein neuer Führerschein mit der aktuellen Klasseneinteilung hergestellt werden muss, wenn mir 
die Fahrerlaubnis für mehrere Klassen nicht zeitgleich erteilt werden kann. Bei nicht zeitgleicher 
Prüfung der einzelnen Klassen oder zeitgleichem Bestehen der Fahrerlaubnisprüfungen kommen 
auf mich zusätzliche Kosten zu. Aus diesem Grunde beauftrage ich die Fahrerlaubnisbehörde, 
wie nachfolgend vermerkt, die Führerscheinproduktion für mich in Auftrag zu geben.  
 
 

 Ich beabsichtige, zunächst die Fahrerlaubnis der Klasse ________ zu erwerben und 
möchte einen entsprechend gefertigten Führerschein direkt nach bestandener Prüfung 
ausgehändigt erhalten. Nach erfolgreichem Ablegen der noch ausstehenden Prüfung(en) 
wird auf meine Kosten (€ 15,70) ein neuer Kartenführerschein hergestellt. Für die Dauer 
der Produktion des zweiten Führerscheins erhalte ich eine befristete Fahrberechtigung. 

 
 Mein Führerschein soll erst ausgefertigt werden, nachdem ich alle 

Fahrerlaubnisprüfungen der beantragten Klassen bestanden habe. Die Fahrerlaubnis wird 
mir durch die Fahrerlaubnisbehörde mittels Nachweis der Prüfbestätigung erteilt, der 
Führerschein ausgehändigt. Bis zur Fertigstellung des Führerscheines durch die 
Bundesdruckerei wird mir - gegen Gebühr in Höhe von € 7,00 - eine auf drei Monate 
befristete Fahrberechtigung ausgestellt. 

 
 Ich möchte meinen Führerschein für alle beantragten Klassen direkt nach bestandener 

Fahrerlaubnisprüfung durch den Fahrprüfer ausgehändigt bekommen. Der Führerschein 
kann nur ausgehändigt werden, wenn alle erforderlichen Prüfungen bestanden sind. Die 
Ausstellung einer befristeten Fahrberechtigung ist nicht möglich. 

 
Anmerkung: Bei Ablegen der Prüfung vor Erreichen des Mindestalters kann der 

Führerschein nur durch die Fahrerlaubnisbehörde ausgehändigt werden, 
wenn der Führerschein durch die Prüfstelle zurückgereicht wurde. Die 
Ausstellung einer befristeten Fahrberechtigung ist nicht möglich. 

 
 
 
 
______________________________  _________________________________ 

Datum       Unterschrift 


